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TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS
Gefahrdungsbeurteilung Nibbelmaschine

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

* Sofort nutzbar: Auswahlen - Anpassen - Anwenden

* In der Praxis erprobt und bewahrt

» Im Tagesgeschaft sofort anwendbare Hilfsmittel

» Aktuell durch regelmaB3ige Updates




Tools for ®uEreie Nutzung kostenloser<Fools 'und Experten-Links
Ii'frepay Kontos

lhr Vorteil als Know-NOW User:

e Einrichtung und Nutzu%bgel%sé:s'

1101

Fertigung

Betriebs/ Aﬂ)eEmrS'ﬂarU ngen d

Nibbelmagchine

JFeh attraktive Boruspr

jmrgﬁsﬁm rarbeitet am:

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
Tatigkeit| Gefahrdung k Moghc MaBnghmen / Schutzziele / Handlungs | Notwendige
BeWWW. now-n *@i\bh Bezug; -bedarf ? | AbhilfemaBnahmen
Beanspruchung Weitere Info i LY bis wann
Arbeiten an | Handverletzungen durch Gefahrstelle verkleiden bzw. DGUV Regel 100-
Nibbel- ungeschitzte Hubbegrenzung auf 8 mm einrichten |500 (BGR 500)
maschine bewegte Maschinenteile Zugangsbeschrankungen durch
(z. B. Stanzwerkzeuge) distanzierende
Schutzeinrichtung (Lichtschranken
oder Trittplatten)
SchlUssel der Umstelleinrichtung
abziehen
Arbeiten an | StoB3- und Quetschgefahr |-  Sicherheitsabstdnde von mindestens | DGUV Regel 100-
Nibbel- durch 0,5 m einhalten 500 (BGR 500)
maschine Tischbewegung
Arbeiten a
Nibbel
maschine . . : » _ : T |
Sie mochten sich tiber dieses und weitere OO S
. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
T_GefaehrdgM 28.11.2018

Registrieren und downloaden!




Tools for ®uEf@ie Nutzung ko§?é‘fm

lhr Vorteil als Know-NOW User:

@ﬁéﬁspé‘ﬁFS"HFﬂi Ex

perten-Links

101

bbelmaschi
e Einrichtung und -Kontos
Tatigkeit Gef rdung / Mog iche m13n£¥en/ Schutzziele / Handlungs | Notwendige
iagparunge rehnattraktive Bonusprogramme:  oniiemasnahmen
Beanspruc ung Weitere Info ia nein | Wer bis wann
Arbeiten afi | Sch z ) 1af WA TS 3
Niobol gehmazgﬁmsmqmmmmmz@@Ismméﬁ unter
maschine - Ab 85 dB(A) geeigneten DGUV Regel 112-
r3c r Verfigung stellen 194 (BGR 194)
www.know-now.de/jéin - .

Gehorschutz zur Verflgung stellen

und die Benutzung veranlassen

Gehérvorsorgeuntersuchung G 20

veranlassen
Arbeiten an | FuBverletzung durch Schutzschuhe tragen DGUV Regel 112-
Nibbel- Herabfallen schwerer 191 (BGR 191)
maschine Teile
Arbeiten a
Nibbel-
maschine

Sie mdchten sich Uber dieses und weitere TOO | S
. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

T_GefaehrdgM 28.11.2018

Registrieren und downloaden!




Tools for ®uEf@ie Nutzung ko§Pé4ﬂ

lhr Vorteil als Know-NOW User:

ES@GQS'PG)‘GFS"HW Ex

bbelmaschi

perten-Links

101

e Einrichtung und -Kontos
Tatigkeit Gef rdung / Mog iche mjgnﬁen/ SchutzZiele / Handlungs | Notwendige
insparungen durchrattraktive Bonusprogramme:  Aoniiemasnahmen
Beanspruc ung Weitere Info ia \nein Wer bis wann

Arbeiten afi | Allg - iy I ' : -

user | cordOstentos und unverbindlichyregistrieren‘unter

maschine Beispiel unklare EN ISO 10075-1
Hand sgpickraume, zu viel Psychische

WWW-knOW'nOﬁa.u:éﬁ i ngelnde Belastung und

Qualifikation, emotionale Beanspruchung im
Inanspruchnahme Berufsleben
Faktoren aus der
Arbeitsorganisation, wie zum
Beispiel Arbeitszeit, Arbeitsablauf,
Kommunikation und Kooperation
Faktoren aufgrund der sozialen
Beziehungen mit Kolleginnen /
Kollegen sowie Vorgesetzten, wie
z.B. Mobbing, destruktive Kritik,
Uninformiertheit, usw.

Arbeiten a

Nibbel

maschine

Sie mdchten sich Uber dieses und weitere TOO | S
. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
T_GefaehrdgM 28.11.2018

Registrieren und downloaden!




lhr Vorteil als Know-NOW User:
Tools for ®uEseie Nutzung ko@?éaﬂwgesspwrs"um Experten-Links "“I_I_I

bbelmaschi
- Einrichtung und repay-Kontos
Tatigkeit gl.rdung/ Mogn he MaBnahmen / SchutzZiele / Handlungs | Notwendige
insparungen. durch-attraktive Bonusprogramme:  o:insinanmen
Beanspruchung Weitere Info ia ‘ nein | Wer bis wann
Arbeiten afi ry i i I :
e | S Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
maschine MaBgabe des Mutterschutzgesetzes

rfordaylichy:si nd ob diese BGW 40-53-010
WWW. kn ow-n OWdﬁém_ﬁjtbar sind Mutterschutz

Falls nein, Priifung, ob alternative

zumutbare Arbeitsplatze far Achtung:
schwangere Frauen verfugbar sind | Dezidierte
Falls nein, Prifung, ob fur Gefahrdungs-
schwangere Frauen ein beurteilung des
Beschéftigungsverbot fur die jeweiligen
betrachteten Arbeitsplatze zu Arbeitsplatzes
verflgen ist erforderlich

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO | S
informieren?

. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

28.11.2018

Registrieren und downloaden!



lhr Vorteil als Know-NOW User:

.+ e,Ereie Nutzung koﬁ?éﬁﬂ

@ﬁéﬁspé‘ﬁFS"HFﬂi Ex

perten-Links

101

Tools fi¢
00ls bbelmaschi
: Einrichtung und -Kontos
Tatigkeit gl.rdung/ Mog iche Gign en/ Schutzziele / Handlungs | Notwendige
iagparunge rehnattraktive Bonusprogramme:  oniiemasnahmen
Beanspruchung Weitere Info ia \nein Wer bis wann
Arbeiten a e [
umer | orosgtenlosund unyerbindlich registrieren unter
maschine Einrichtungen und Beispiel: Arbeitsmitteln”
Arbejismiitel d ungen (CE- BetrSichV § 3,
W\?\I.knOW-HQS& M@ﬁ §54,5,6,8 und 9,
Sicherheit der zugehdrigen Anhang 1
Elemente
Sicherheit, Belastbarkeit von
Schutzeinrichtungen
usw.
Gefahr der Falschnutzung DGUV Regel 100-
(bestimmungsgemaBer Gebrauch!) |500 (BGR 500)
Zustand der Arbeitsmittel
(Instandhaltung sichergestellt?) BetrSichV § 10
Priffristen festgelegt und BetrSichV § 14
eingehalten?
Hinweis: Sle mochten sich Gber dieses und weitere TOO | S eilen fiir
. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
T_GefaehrdgM 28.11.2018

Registrieren und downloaden!




lhr Vorteil als Know-NOW User:

Tools tbr ®uEF€ie Nutzung koﬁ%ﬁﬂwﬁgggqis"um Experten-Links I"_“_I_I
e Einrichtun ng und Nutzun eines Tfreeehrxu Kontos e

Systematik der Nutzung des ,,Bewertungsmoduls“ zur Dirchfihrung der G ngsbeurteilung:

e Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Spalte 1 Spalte 3 Spalte 5 Spalte 6
Tatigkeit Gefahrdung / Mogliche MaBnahmen / Schutzziele / Handlungs | Notwendige
Bel u I I I I L dvedarf ? | AbhilfemaBnahmen
--Kostenlos und-unverbindlich registrieren unlgr A e -
Spalte 1: www.know-now.de/join

Beschreibl die Tatigkeit der Fertigung an Nibbelmaschinen. Sollten hier relevante Tatigkeiten hinzukommen, bitte ergdnzen.

Spalte 2:

Beschreibt mégliche Gefadhrdungen, bzw. Belastungen und Beanspruchungen im Rahmen der Tétigkeiten.

Die wichtigsten allgemein vorhandenen Aspekte sind bereits erfasst. Bitte erganzen Sie eventuelle spezifische Aspekte |hres
Bereiches.

Spalte 3:
Hier sind die denkbaren, méglichen MaBnahmen, bzw. gesetzlich geforderten SchutzmaBnahmen gelistet.

Spalte 4:
Enthalt die Quellen der Forderungen und eventuelle weitere Informationen zu verfligbaren Hilfsmitteln.

Spalte 5:
Dient zur [

umgesetzt . - _ . T |
Sle mochten sich Uber dieses und weitere OO S
Spalte 6:

its

Sl informieren?
Das Bewe < I legen!
. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: ’

Registrieren und downloaden!



Gefahrdungsbeurteilung "l] u]
Tools for Success Nibbelmaschine g gL

In dieser Vorlage zur Gefahrdungsbeurteilung thematisierten Gesetze,

““"Inr'Vorteil als Know-NOW User:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG

o Freéeengmn(mstémlwser Tools und Experten-Links

. Arbeitsstatt ASR .
e Einrichtung und Nutzung-eines Prepay-Kontos

Mutterschutzgesetz (MuSch

e Einsparungen tu@éi%haztvtdfra&@bweéa@m@m@gmam me

DGUYV Vorschrift 1 - Grundsatze der Prayention

Kostenlos:undunverbindlich:registrieren-unter
DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und BetriebDsmittel

WWW: KNOW+ROW. de/join o Fus- und knieschutz (8GR 191)
DGUV Regel T12-194 - Benuizung von Gehérschutz (BGR 194)

DGUV Regel 112-195 - Benutzung von Schutzhandschuhen (BGR 195)
DGUYV Regel 100-500 - Betreiben von Arbeitsmitteln (Gesamtfassung) (BGR 500)

BGW 40-53-010 Mutterschutz

F1 0052 Fach-Information Gefahrdungsbeurteilung psychische Belastung
EN ISO 10075-1 Psychische Belastung und Beanspruchung im Berufsleben
BekBS 1113 "Beschaffung von Arbeitsmitteln”

Achtung, wichtiger Hinweis:
Die in dieser Vorlage dargestellten Gefahrdungen bzw. Belastung / Beanspruchungen

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO I S
informieren?

... hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

T_GefaehrdgM04_27Nibbelmaschine - Rev. 1.6 Seite 8 von 18 28.11.2018




Tools for Success  Cefahrdungsbeurteilung "" I_I_I
Nibbelmaschine . | -

""*“Ihr Vorteil als Know-NOW User: """

Das Bundesministerium der Justiz und flir den Verbraucherschutz stellt hier nahezu das
gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im_Internet zum Herunterladen bereit:

e Nutzung-kostenloser Tools und Experten-Links
° Einpiohtztgirbgfjumdertezma@ re'hrerasicl?erengJ Kontegeuischen
en e

|
. Gesetzlich nfallversicherung e.V."(DGYV) sind unte folgenden Adresse zum
e Einsparu en.durch attraktive onusprogramme

http://publikationen.dguv.de/dguv/

Kostenlos und unverbindlich:registrieren.unter ogenden

Adresse nationale und internationale Normen sowie andere technische Regelwerke:
https://www.beuth.de . .

www.know-now.de/join
Die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bietet Innen den Zugang zu
deren Publikationen oder auch den akiuellen Rechistexten und technischen Regeln far
den betrieblichen Arbeitsschutz in Deutschland. Dies umfasst insbesondere:

Gesetze und Verordnungen zum Technischen Arbeitsschutz
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-
Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschuiz node.html

Arbeitsmedizinische Regeln (AMR)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AMR/AMR.html

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR)

A alaVatda'

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO I S
informieren?

... hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.html

T_GefaehrdgM04_27Nibbelmaschine - Rev. 1.6 Seite 9 von 18 28.11.2018


http://www.gesetze-im-internet.de/
http://publikationen.dguv.de/dguv/
https://www.beuth.de/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AMR/AMR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/RAB/RAB.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRLV/TRLV.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.html

Tools for Success  Cefahrdungsbeurteilung "“ l_I_I
Nibbelmaschine .

Grundlegende, ubergreifend wichtige und relevante Gesetzestexte:
(Die zitierten Texte geben den Stand 2018 wieder

Ilhr Vorxgg!hgls) Know-NOW User:

Arbeitsschutzgesetz

« Free Nutzung kostenloser Tools und Experten:Links
e Einrichtung und'Nutzung-eines Prepay-Kontos o o
o Ein§pgegyeg en durch attraktive Bonusprogramme

g der ngungen

Kostenlos und unverbindlich fegistrieren unter.

erforderlich sind.
ngﬁg ﬁgnmvgqq@w@@% $fyng je nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen. Bei
st die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tatigkert ausrercend.
(3) Eine Gefdhrdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstétte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geréaten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabldufen und Arbeitszeit
und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschéftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO I S
iInformieren?

... hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

T_GefaehrdgM04_27Nibbelmaschine - Rev. 1.6 Seite 10 von 18 28.11.2018



Gefahrdungsbeurteilung "l] I.I.I
Tools for Success Nibbelmaschine | e

§ 12 - Unterweisung

o) per sHRAF-NM Oorteilals- Know-NOW-User:.:- v

der Arbeit wédhrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die
Unterweisung umfasst Anweisungen und Erlauterungen, die eigéns auf den Arbeitsplatz

e Freie'Nutzungkoste er-l-oolsund’Ex en=Links

bei der Einstellungd; bei Verdnderungen im Aufgabenbereich, der Ejrifihrung neuer

e Einrichtungund Nutzun s@lme‘sffﬁ?’ﬁ@pﬁyﬁb(@ﬂﬁos
ie Geldhrdungsentwicklung

Beschéftigtert erfolgen, Die Unterwejsting muss a

o Eins@w n durch-attrakiive:Bonusprogramme

(2) Bei einer Arbeitnehmertiberlassung trifft die Pflicht zur Unterweistng nach Absatz 1

den Entleiher. Er hgt die Unterwgisung ynter Berticksjchtigung der Qualifikation und der
Kostenlos-und-unverbindlich registreren-unter.« .

Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unbertihrt.

WWWQKB]I@W@IOWsdﬁJ{ﬁiﬂJm Arbeitsschutzgesetz in der aktuellsten Version

finden Sie im Internet aut den Seiten der juris GmbH:

https://www.gesetze-im-internet.de/arbschqg/

Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG

Die wichtigen Regelungen zur betrieblichen Arbeitsschutzorganisation sind im
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) getroffen. Das Arbeitssicherheitsgesetz erstreckt sich
auf die Pflichten des Arbeitgebers zur Bestellung von Betriebsarzten und Fachkraften far
Arbeitssicherheit und definiert deren Aufgaben und betriebliche Position. Die genannten
Stellen sollen eine fachkundige Beratung der Arbeitgeber sicherstellen. Die wesentliche
Forderung des Arbeitssicherheitsgesetzes ist die betriebliche Zusammenarbeit aller

Sie machten sich tiber dieses und weitere TOO I S
iInformieren?

... hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

T_GefaehrdgM04_27Nibbelmaschine - Rev. 1.6 Seite 11 von 18 28.11.2018


https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/asig/

Tools for Success  Cefahrdungsbeurteilung "l] l“
Nibbelmaschine .

ArbStéttV, § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstétten

« vereliesVorteil als Know-NOW.User:: e,

damit sie jederzeit benutzt werden kénnen. Der Arbeitgeber hat VVorkehrungen zu treffen,
dass die Beschéftigten bei Gefahr sich unverztglich in Sicherheit br/ngen und schnell

e FreiesNutzun ko@tefpd@@emaT@@Isan do p@ptaen Links

ayfzustellen, wen Ausdehnung und Art der Benutzung der A /tsstatte dies

e Einrichiun Pum Nuizung-eines Prepay- toger

auszuhédnger. In ang esse en Zeitabstangden ist gntspreche dd/eses Planes zu lben.

e Einsp arung urch attraktive Bonusprogramme

Den vollstan

en Gesetzestext zur Arbeltsstattenverordnung in der aktuellsten Version
Juris GmbH:

gistrieren unter

iten d

www:know-Row-de/join

Die Vorgaben der Arbeitsstattenverordnung werden durch die Technischen Regeln fur
Arbeitsstatten (Arbeitsstattenregeln), die vom Ausschuss flir Arbeitsstatten (ASTA)
aufgestellt und vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales bekannt gemacht
werden, konkretisiert.

Die bisher veréffentlichten Arbeitsstattenregeln sowie Empfehlungen des ASTA far
weitere MaBnahmen stehen auf der Homepage der Bundesanstalt flr Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin in der aktuellsten Version zum Herunterladen bereit:
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-
Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html

Hinweis:

Si€ méchten sich tiber dieses und weitere TOO I S
iInformieren?

. hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
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http://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-Uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-Uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/

Tools for Success  Cefahrdungsbeurteilung "l] l“
Nibbelmaschine .

Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV

e eericli VM orteil.als Know-NOW.User:cisschu

bei der Verwendung von Arbeitsmitteln) greift bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln
durch den Arbeltgeber und der Verwendung der Arbeitsmittel durch die Mltarbelter sowie

e FreiedNut: zung kostenloser loolsund: erten-Links

Uberwachungsbe rftlge Anlagen sind solche, von denen spe2|ell efahrdungen

e Einriechtung und:-Nutz eines-Prepay-Kontossscher
Durch die Be IebSSI heltsherordn g,wyrde die_EU-RicChtlinie 2009/104/EG in

e Einsparungen-d attraktive onusprogramme

Die Bejlebssmher itsverordnupg, enthalt ejn Schutzkonzept, das auf alle Arbeitsmittel
Kostenlos und unverbindlich.registrieren unter

Stellf ein Arbeitgeber Arbeitsmittel bereit, muss dieser die jeweiligen Gefahrdungen
WWWKROW=NOW z]|@slllan Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerate, Maschinen

oder Anlagen, die bel der Arbeit verwendet werden. Bereits bei der Neuanschaffung von
Arbeitsmitteln muss der Arbeitgeber mithilfe der Gefahrdungsbeurteilung der Logik

.Produktsicherheit + betriebliche MaBnahmen = Betriebssicherheit” folgen:

e Sind die Arbeitsmittel fir die geplante Verwendung geeignet?
e Verfligen die Arbeitsmittel tiber eine ausreichende Sicherheit?
e Welche betrieblichen SchutzmaBnahmen sind ggf. erforderlich?

Der Arbeitgeber hat das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung vor Aufnahme der
Tatigkeit zu dokumentieren. Die Dokumentation muss mindestens umfassen:

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO I S
informieren?

. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS.html
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS.html

Tools for Success  Cefahrdungsbeurteilung "l] l“
Nibbelmaschine .

Mutterschutzgesetz - MuSchG

nas vubhr V.orteilals Know-NOW User: i« cien

Arbeitsverhéltnis stehen, schitzen. Hierzu enthalt es wichtige Regelungen zu den
Rechten und Pflichten, zum Gesundheitsschutz am _Arbeitsplatz wahrend

e Freie'Nutzung kostenloser Tools«und Experten-Links

Arbeitsschutzbestimmungen), zum K_[Jndigungﬁ)schutz sowle zu  etwaigen

e Einnchtungund Nutzung eines Prepay-Kontos
o Einsparungen:durch-attraktive Bonusprogramme

Arpbeitgeber muissen nun daflir sorgen, dass Geféahrdungen far  schwangere oder

stilende Frauen fiy jede betriebliche [JAtigkeit - unabhapgig davon, ob diese aktuell

Kostenlos:und-wunverbindlich.registrieren-unter seiieo

Uberhaupt weibliche Mitarbeiter gibt - abgeschatzt und beurteilt werden:

WWWWu@@WAd&ﬁ@Mgungen; SchutzmaBnahmen

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber flir jede Tétigkeit

1. die Gefdhrdungen nach Art, Ausmal und Dauer zu beurteilen, denen eine
schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann, und
2. unter Berticksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefdhrdung nach
Nummer 1 zu ermitteln, ob fir eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind
voraussichtlich

a) keine SchutzmalBnahmen erforderlich sein werden,

b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1
erforderlich sein wird oder

c) eine Fortfihrung der Tétigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht méglich sein

Sie mochten sich iiber digses und weitere TOO I S
Informieren?

... hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!
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Grundlegende, Ubergreifend wichtige und relevante Vorschriften der gesetzlichen

Um‘allveri"c'1 vgo zment n Texr gebKelD‘ SSW1W@W User

DGUV Vorschrift 1 - Grundsatze der Pravention

e Freie Neﬂzunghkostend@gere'laeo?mm Experten-Links

wesentlichen Anforder l\ﬁen die ein Unternehmer im betrleb chen Arbeits- und

e Einrichtung-und Nutzung-eines Prepay-Kontogien e
. Unternehm : deréilJ samtve octung agt. Angesprochen werden unter
e Ein re

attraktive. onusprogrammeisung

sowie Befahlgung des Personals fur die auszufuhrenden Tatigkeiten. Geregelt werden
jedoch auch Pflichten der Versjcherte e mussen zyr Sicherheit und Gesundheit
Kostenlos-und-unverbindlichiregistrieren-unter.c: -
Handeln betroffen sind.
ZUS;(Z“Ch enthalt die Vorschyift Vorgaben zur Organisation des betrieblichen

WWW sﬁ((DWe-sn@s\Nud@v{@mthchen und sicherheitstechnischen Betreuung sowie

zu Sicherheltsbeauftragten, zu Malinahmen bei besonderen Gefahren, zu Erster Hilfe
und zur Bereitstellung personlicher Schutzausrustung.

Persoénliche Schutzausriistungen

§ 29 Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat geméaf3 § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den geeignete
persénliche Schutzausriustungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung Versicherten
anzuhdren.

(2) Der Unternehmer hat daftir zu sorgen, dass die persénlichen Schutzausristungen
den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persénlichen Verwendung fir die
Arbeitsplatz zur Verfligung gestellt werden. Fr die bereitgestellten persénlichen

Sie mochten sich tiber dieses und weitere TOO I S
iInformieren?

. hutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen zu vermitteln.
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Den vollstandigen Text der DGUV Vorschrift 1 - Grundsatze der Pravention® in der

aktuellsteg Versi flnd interk auf den SNE utschen Gesetzlichen
Unfallver uv @ \orschriften®:

https://publikationen. dquv de
o FreietNutzung-kostemleser-loolsiundExperten-Links
e Einrichtungund:-Nutzun em@@kﬂmgaggé%@ﬂt@sstem eine

fur die BerufSgenoss nscha ten un &al,lversm er der offentlichen Hand
o E|n arungen attraktivesBonusprogramme des
roeitssicher eltsgesetzes (ASiG) dar. Die Vorschrift ~ beschreibt neben der

erforde lichen Fa kunde vo aIIe . die Aufgapen .der betriebsarztlichen und
Kosten cun Y registrieren-unterdeie. oe
einzelnen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen unterstitzen Betriebe und
rwaltungen bei der flr die, jewgilige Branche praxisgerechten Umsetzung der DGUV

WWWr 1ow-now.de/join

Den vollstandigen Text der jeweiligen Versionen der ,DGUV Vorschriit 2 - Betriebsarzte
und Fachkrafte far Arbeitssicherheit® der einzelnen Berufsgenossenschaften und
Unfallversicherungstrager in der jeweils aktuellsten Version finden Sie im Internet auf
den Seiten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) unter der
Rubrik ,Regelwerke® / ,Vorschriften“: https://publikationen.dguv.de

DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Die ,DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* bezieht sich auf die
Sicherheit und regelmaBige Uberprifung von elektrischen Betriebsmitteln und
elektrischen Anlagen. Der Unternehmer muss daflir Sorge tragen, dass elektrische

Sie mochten sich iiber dieses und weitere TOO I S
informieren?

. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

https://publikationen.dguv.de/dquv/xparts/documents/vorschrift3da.pdf
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Hinweis zum Unterschied DGUV Vorschrift 3 und 4:

Der Unt WISC en. Yorsehrift und 4 isNﬁWe orschrift 4 nur fur
offentllchjiﬂ i NOW- Set: vorschrift 3

ist von allen anderen Unternehmen anzuwenden.

e Freie Nutzunge kostenloser Tools und Ex perten-Links

Achtung geande Systematlk des Regelwerks der UnfallverS| herung!

o Elnrlchtung und Nutzun elnes Kontos
o ElnDle gesetzll e Unfa&ursc erung h re Regel und rsc rlften neu geordnet. Die

raktive/Bonusprogramme neue

Kurzzeichen abgeldst. Die Schrlften werden nun vielmehr in vier Kateégorien eingeteilt:

Kostenlos und.unverbindlich registrieren unter
e DGUV Regeln,

www know-now.de/join

Erganzend hierzu wird auch die Nummernsystematik neu geordnet. Jede Publikation
des “Vorschriften und Regelwerks der DGUV” erhalt eine eigene mehrstellige Kennzahl
in den nachfolgend dargestellten Zahlenbereichen:

1-99 = DGUV Vorschrift,

100 - 199 = DGUV Regel,

200 - 299 = DGUV Information,
> 300 = DGUV Grundsatz.

Gedruckte Exemplare werden bis zur Erarbeitung einer neuen Fassung noch mit

Sie méchten sich iiber dieses und weitere TOO I S
informieren?

. nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

T_GefaehrdgM04_27Nibbelmaschine - Rev. 1.6 Seite 17 von 18 28.11.2018


../../03Bearbeitete%20Tools/00Überarbeitungsbedarf/092600Gefährdungsbeurteilung/Zu%20aktualisieren/publikationen.dguv.de/dguv/DGUV_Regelwerk/DGUV_Regelwerk.xls

Gefahrdungsbeurteilung "I] I_I_I
Tools for Success Nibbelmaschine

Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermafen vor:

1. Aktivieren Sie in der Leiste ,Start”, Gruppe ,Absatz“ das Symbol ,Alle anzeigen*.
Alternativ kbnnen Sie in der Leiste ,Datei“ auf ,Optionen® klicken, im sich 6ffnenden
Fenster ,Anzeige“ auswahlen und das Hakchen bei ,alle Formatierungszeichen
anzeigen” setzen.

2. Lo6schen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betatigen.

3. Danach léschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betatigen.

4. Mittels ,Doppelklick auf die Kopf- oder FuBzeile kdnnen Sie diese nun 6ffnen und
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Winschen gestalten.

5. Loéschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die
Entfernen-Taste (Entf) betatigen.

6. Ein neues Logo fligen Sie ein, indem Sie in der Leiste ,Einflgen®, Gruppe
Jllustrationen® auf das Icon ,Grafik” klicken und lhre Datei auswéahlen.

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betatigen.

8. Das Dokument ist im Kompatibilitdtsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen
gespeichert. In der Leiste ,Datei, konnen Sie das Dokument durch Betatigen der
Schaltflache ,Konvertieren® in das aktuelle Format *.docx umspeichern.

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:

(1) Far vorsatzliche oder grob fahrlassige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber.
Dies qilt auch far Erfullungsgehilfen.

(2) Far Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschrankt.

(8) Far leichte Fahrlassigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht fir Schaden, mit deren Entstehen im Rahmen des
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.

(5) Fur Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden ware.

(6) Eine Haftung fir entgangenen Gewinn, fir Schaden aus Ansprichen Dritter gegen
den Lizenznehmer sowie flr sonstige Folgeschaden ist ausgeschlossen.

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht fir den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools
oder Trainings.

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.
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